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Stelen für Kenotapbien angesel1en. Aber auch ohne dies hit es
lilar, dass die Erzählung nur ein schlecbt angelwüpftca Aition
hietet, welches el'1dären soll, warum vor vielen Häusern in Tarent
Stelen bezw. Altäre des Zens Kataibates standen und warum an
einem hestimmten Tag dem Gotte geopfert wurde. Die grosse
Zahl der Stelen und der Umstand, dass auf allen an demselben
'I'ag geopfert wurde, spricht entschieden gegen die Annahme,
dass alle den Platz einM Blitzschhtges bezeicbneten. Wir haben
also einen regelrechten, dem gewöhnlichen ähnlioben Kult des
Zeus Kataihates, der sieh neben die anderen haussohirmenden
Götter !ltellt, die vor der Thür standen, eine Uebertragung Urid
Erweiterung dieses Gottesbegriffes, die leicht verständlich ist.
Zum Vergleich mag auf die zu Ehren des Zeu<;; /.lETIO'TO~ Kai
KEPlXuvoß6AO~ in Tegea gefeierten olympisohen Spiele und das
Fest d<,s Zeu~ 'AO'TplXTraio<; in Antandros (Grieob. Feste S. 4 f.)
hingewiesen Rein.

Lund. Martin P. Nilsson.

Zum StalltreeIlt von Bantia
TIaA.lvtpbiuv ~l:iw, allerdings um auch für mein Tbeil an

Stelle des Falschen das Wahre setzen zu helfen, mehr aber weil
ich eine bi!lller unverstaudene Stelle am Ende der osldscben
tabnla Bantiml damit aufklären zu können meine. Es halidelt
!lieh um das HaI. Wort rikno, umbrisch iu acnu und den Compo­
sitis sevalmc, pCl'akne, oskisch in akclle€ erhalten: <akno, Jahr'
schrieben Aufrecht-Kirc]lboff in ihl'em Wortverzeiohniss kurz und
richtig, während ich wiederholt diese Deutung bekämpft, das
Wort mit marsisch auine la1. agO'nia vel'bunden (lex. Ital. p. IV),
meinen Witlerspruc.h haupt8äclJlich auf das oslt. aUtrei pUtel'eipul
akctu~i. gegrtindet hahe (Vmbrica p. 30), denn dies ist Jat. aUero
utroljue (llIno, man verlange aber aUel'o Ijuoque anno. Der Streit
ist entsohieden duroh die be<:sere, vollBtändigere Lesung der
Scblullllzeilen des osk. Gesetzes,. welohe lllan bellondel's R. von
Planta Gramm, der umbr. osk Dia!. II p. 601 ff., nebst ibm
Conway ItaHn dialects I p. 28 zu danken hat. Beide lesen Z. 31
iibereinstimmend medicim aell/mm VI n8simum; nach J;'ügung und
Ordnung der Worte (wie Z. 17 eicolom XXX nesimwn = lat.
(Ziem XXX pro.vimum) muss in acunum {'in Zeitraum bezeidlllet

wie er in allgemeinen Vorschriften über die l\'Iagistratur
zu erwarten ist, Tag, MOllat, Jahl'; da Tag rdeolo, .Monat aueh
bei den Oskern ähnlich wie bei allen ßtammgenossen hiess (vgl.
Mus. XLV p. 168), bleibt nichts übrig als Jahr. Und das
passt, ja gicbt uns den Schlüssel znlll Verständniss nml zur
Ergänzung Jenes Sätzcl1cllS, das auf der Bronze heute und auch
Bnhon als Avellino sie copierte, lückenhaft und zerrissen war.
Nämlich annum VI 11rollJirm~m, Wal> jeneWOl·te h8!lagen, ist eine
im römischen Leben lllHl Recht 110 unll,'ewöbnli({be.· vereinzelte
Fri8thestimmullg, dass lUall lluch Analogien sucben und so ver-
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suchen muss, den Zweck aufzufinden. Und da bietet sich die
heste Analogie dar in eiuPf jener Urkunden, welche zum Yer­
gleich mit dem Stadtl"l~cbt von Bantia zn allererst in Betracht
kommen, in dem 1894 gefundenen Stadtrecht von Taren~ lMommsen
eph. epigr. IX 1 W.), welches für uns heute abbricht mit dem
Vordersatz, der selbst nicht einmal abgeschlossen yorliegt: quei
pequnial11 mtmicipio Tarenfi110 non ifebebif, sei eorum fJuei
mt~tticeps erit nequc eo sexennio pro.1Jlr,mo, quo e,'lJeire volet,
(lllovirt,m a[edilisve fUfJ1'it, ti.'IJ '1nunicipio Tarentino e.')Jeire valet,
id ei sine jraude sua jacere liceto, denn ich setze gleich das
Mommaensche Supplement p. 10 hinzu, welches Satzfügung und
Gedltnl,en im Allgemeinen wiederherstellen soll und diesem
Ansptucb schon genügt. Also llier die nächsten secbs Jahre be­
zogen auf Duovirat und Aedilität, das Amtsjahr der St.adtoberen,
genau so wie im oskischen Text die gleiche Frist - semermium
und sextus annus versohlägt für antil~e Auffassung niohts - mit
und neben uem Worte meclicim, Amt der Stadtoberen, erscheint.
Denn ti bel' diese Geltung des nur bier auftretenden Wo!'tes Hisst
der klare Zusammenhang und bündige Vortrag des Capitels keinen
Zweifel; ich wiederhole, damit dies ins Auge falle, Satz fitr
Satz den Inhalt: <Praetor' uud Censo!' darf nur sein wer Quaestor
war, Censor nur wer Praetol' war; wer Praetor und in be­
stimmten niederen Aemtern sonst war, (lad darnach niollt Vollul­
tribun sein; wer diesem zuwider zum :Meddix gewählt wird,
dessen Wahl ist ungtiltig; dies Meddix-Amt von jenem .. [fll.hleu
etwa 15 Buchst.] .. jemals zu BHl1tia .. [fehleu etwa 16 Buolist.]
, . Meddix-Amt das nächste ß. Jahr' .. [fehlt alles Zusammen­
hängende]. Den Meddix (Z. 30 merl]is) hat von Planht ergänzt
und als nothwendig erlmll11 t· wegen des un mitteHiar fo Igendeu
idic medicim, das auf nichts sonflt zmiillkweiflen I,ann, 1t'Ieddix
steht hier gemäas dem Fortgang der Rede in dem generellen,
wohl aueIl von Verriu!l bestätigten Wl'rtsinlle als dpxwv, mu­
gisfratus, Stadtobere.r, so dass die vorher ,g;enannt,en Aemter, vor
allem die römisohe Praetorwül'de, einbegriffen sind; nieht mit der
speziellen Oedentung, welche ihm bei oskischer Vel'fassung eigen
war, als apxwv EltWVU/-lOll;, dem, rÖm. Consul gleioher Magistrat,
der eine oder nur mit einem die Ehre theHende Stadtoberste.
Diese Bedeutungaverflchicclenheit IlOmmt auch in der verschiedenen
AbleHulI~ zum Amldrucll, durch welche das Amt selbst, die
Amtsthätigkeit bezeiohnet wird. DaR Amt des eponymen 1'I'1elldix
heisst oft Fern, me(ldikia, hiel' das Amt schleohtbin, die Magistratur
Neutl'. mc[lici(u)m, Das Gesetz VOll Tarent stellt nun IHe Stadt­
oberen des letzten Sextlllnium ungef1ihl' in gleiohe Linie mit den
Bürgern, welche der Stadt Geld schnhlig sind, offenhar weil
sie für das Geld der Stadt, das sie wä.hrend ihres Amtes ver­
walteten, noch so lange nachher zur Rechenschaft gezogen werden
konnten. '\\'arum ein SexenniullI? ich denlte, weil dies die gesetz­
liehe. stiinc1ige Frist war, in der Einer dasselbe Amt abermala
bekleiden konnte, denll trat dieser Fall ein, so ward jede
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Reohensohaft der frülleren Amtsfiihrung illusorisoh. Ich setze
also iiberhaupt fiir altTömische Gemeindeordnung und als Inhalt
jenes zerrissenen osk. Sohlusssatzes: 'Dies Meddix·Amt von dem
Jahl'eab, wo jemand je zu Bantia eben dies Amt bekleidet, das
nächste 6. Jahr wieder zu bekleiden ist nicht gestattet'. Auch der
osk. Text lässt sich wenigstens für den AJlfang von Z. 31 nicht bloss
annähernd, Rondern wört1ioh wieder lXewinnen: iclia medicim ei/me Iren acu,1tud, 110ft 'pi~~ p]ocapid Bunsa[e ltipust idic esunt]medicim,
acuntU1t VI nesimum I ... zur Vervollständigung diene, was ioh
der lateinisohen tab. Bantina entnehme, 'fwi 11etito neive gerito
neive habeto, wenn auch die Bewerbung (ne petito)· bei jenem
Termin wahrflcheinlich wegfallen muss. Weder grundsätzlich
noch in der Sache wesentlich, aber doch im Ausdruck versohieden
von der Ordnung zu Bantia und Tarent illt die Bestimmung in
dem so viel späteren Recht von Malaoa die sich dazu nooh auf
das eine oberste Amt besohl'änkt cap. 54, von der Wählbarkeit
zum Duovh'at seien a.usgeschlossen qui intra qui.nq·uennium
in eo hOllore jUfw'int. Das Quinquellllium, eine geradeso übliche
Frist wie jene andere unüblich war, stimmt gut mit den 10
Jahren, in denen Iteration des Consulatll zu Rom einst verboten
war (Mommsen R. Staatar. I p. 521); das sechste .Jahr oder
Sexenuium will nach Absieht des Gesetzgebers wohl nur be­
sagen, dass 5 volle Jahre, mindestens fünf bis zur Iteration ver­
gangen sein müssen.

Sollte mir so gelungen l'ein die Erklärung von HaI. a1cno
als Jahr zu llchützen und zu stützen, so ist dooh auch Pflioht,
den Stein des Anstosses, über den ich selbst hei dieser Erklärung
gestolpert war, wenn möglich aus dem Wege zu räumen. Die
88.orale Urkunde des Ceres-Heiligthums von Agnone gebietet,
beide Seiten der Bronzetafe1 bringen das Gehot mit denIleiben
Worten, t auf dem Opferaltar ein festliches Brandopfer alttrei rnt­
tereipid alcellei, also altero -tttroqu13. amlO, genan (im anderen Jabl"
in welchem von beidencs immer sei'. Leider ist im Latein die
Verbindung alter ttterque reoht selten nach Answeis dee 'l'hesauruR I
p. 1761 (auf 1731, 111 findet man genug Beispiele fitr altero
quoque anno, als Gegensatz zu 'jährlielj, täglich' aus der
silbernen Latinität), sie bel{egnet. zuerst und einmal bei PliniuR
wovorgenannte gegensätzliche Begriffc dnroh altendraque zu­
llammengefasst werden wie 'abwechselnd heide', während die
Späten riUm'ulrumque grlOz wie aUerut1'mn sogar in Gegen8atz
zu tetrmnque steHen 'das eine VOll heiden'. Abel' wenn auch der
Mangel schlagender lat Pantllelen und die Wortkal'glJl:it des
usl\. Registraturs ein erschöpfendes VersUindniss des fraglichen
Zusatzes verwehrt, so müssen wir doch aus der Sprachfol'm folgern,
weil alter uterque nur bei einer Zweiheit Platz hat, dass für das
Opfer fluf dem· groBsen Brandaltar und wohl iiberhaupt für jenen
Cult der Ceres ein zweijährigei' Cyclus hestand, dass die Feier
ein Jalu' ums andere begangen ward wie bei den Eleuflinien von
.Elensis und anderen hielerisellen Demeterfesten in PheneoB
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Paus. VIa 15, 2). Grieollisober Einfluss tritt ja im Göttel"Vu­
zeh'lmiss dieser oak. Bronze klar zu Tage.

Auf das etymologische Verhältniss von lat. anno zu 1ta1.
almo g~he ich nicht ein, weil ich niohts beweisen kalln. Nur
lJinfällig ist naohdem jetzigen Stand del' Dinge jener Einwand
gegen Herlmnft des einen Wortes von dem anderen, !lass die begriff­
liche Identität eine unRichere YorlH1Rsetznngo sei (COl'ssen Ita1.
SprllChk. p. 37). Und das neben annU8 si~her Ulll'egelmässige
8ollemni.s lässt mich allerdings die Frage aufwerfen, ob das in
d;ignu8 signum tignum !lSW. waltende Lautgesetz, kn wird lat.
und bleibt gn, ausnahmslos auch die Urzeit gebunden, ob nicht
sinnum stannum und die gleichen Erscheinungen des Lateins seit
den Kaisern (Rhein. Mus. LIX p. 39) vielleioM. atavistisches
Sprachgut sind.

Boim. F. Büclleler.

Civitas BaeSal'eDsis. Darenns
Die Inschrift einer on der via Flaminia gefundenen Marmor­

tafel O. A,f,pius Restitutus co: provincia Baetica civUafe Baesa­
f'fmsi ann(01'um) XXV mw. enthä.lt den Namen einer Stadt
Baeticas, die dem Htu'ausgebel' (Gatti, Bul!. d. commiss. aroh.
com. cli Roma XXXV 1907 p. 225) unbekannt zu sein schien.
Es ist die 'civit8S stipendial'il1.' Besm'o, die nach Plinins n. 11.
III 15 zum conventus Gaditanus gellöl'te. AusseI' der richtigen
Scllreibllng mit ae (vgl. andere ebenso anlautende spanisclleßtädte,
zR. Baesippo, munic. Baesuccitanum) gewinnen wir aus der In­
schrift leider weitei' nichts; die lliihere Lage bleibt unbest,immbar
(Hübner, P.-W. III 324).

Auf einem SarkopIUlgdeckel VOll Torre Nova (\'in Labicana),
den G. E. Rizzo (Notizie d. Boavi 1905 11. 420) dem dritten JaIll'­
hundert zuweist, !<teht die Grahsehrift: Pompeia Fttlcinia Oan­
dida c(lm'is,;ima) f(emina) Q. Pompc(io) Oatlislrato DaretlO a(.'ltmno
benemet·cflti. nie Fnm Ilcheiut soust 11icht hekanut. Das auf
einen Ort Dan/, zurückzuführende .EthnilwTl des alunlTluskehrt
wieder allf einer hei Antiochia Pisidiae gefundenen, ins dritte
.Jabrhundert gellörigen Inschrift bei Stetl'et.t, Papers of the Ame­
rican sebooI at A thons 111 U\'. 366, 38: Aöp. "1/lUV LWTlKOU LO;'

(j)ou li.upnv6c;, WOilach in dieser Gegend Kleinasiens eine Stadt
D,Rl'a anzusetzen wä.re (Ruge. P.·W. IV 2150). Schwerlich wird
man an dae öetlich vom Kaspiechen See in der regie Apavortene
gelegene Dara. denken dürfen, und das MeRopotamische Dara
kommt wolll Ubel'hanpt nicht in Frage (Tomaschek und Friinkel,
P,·W. aO.).

Halle. M. Ib m.

Das AUßl' ller neolitltise,lten Kultur il1 Kreta
A I'thul' Evans hat auf dem Burglltigel von Knossoe zu

unterst eine Gli2 m diol,(I neolithisoI1C Schuttschicht, angetroffen und
danach das Alter der Kultur an dieser Stelle zn berechnen ver-




